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Stadt Dübendor{. Festlegung des
Gewässerraums im Siedlungsgebiet,
Kommunale Gewässer,

Sachverhalt und Erwägungen

A. Ausgangslage

Der Stadtrat Dübendorf stimmte am 20. August 2020 der Festlegung des Gewässerraums
im Siedlungsgebiet zu und übermittelte dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
(AWEL) die zugehörigen Unterlagen zur Beurteilung und Festlegung.

$ 15 e der Verordnung über den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei vom
14. Oktober 1992 (HWSchV; LS 724.112) bestimmt, dass die Gemeinde dem AWEL den
Entwurf für die Festlegung des Gewässerraums von Gewässern von lokaler Bedeutung
im Sinne von $ 13 Abs. 2 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG; LS
724.11) in Bauzonen, kommunalen Freihaltezonen, Erholungszonen und Reservezonen
zur Vorprüfung einreicht

Der Entwurf der Unterlagen für die Gewässerraumfestlegung wurde vom AWEL im Sinne
von $ 15 e HWSchV vorgeprüft (Schreiben des AWEL zuhanden der Stadt Dübendorf
vom 8. Februar 2019).

Nach der Bereinigung der Unterlagen lagen diese vom 10. Januar bis 10. Mär22020 öf-
fentlich auf. Uber den Beginn der öffentlichen Auflage hat die Stadt gestützt auf
$ 15 g Abs. 2 HWSchV die von der Festlegung betroffenen Grundeigentümer schriftlich
informiert, soweit diese Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben oder der Gemeinde
schriftlich ein inländisches Zustelldomizil bezeichnet haben. Während dieser Frist sind 13
Einwendungen gegen die Gewässerraumfestlegung erhoben worden. Über deren Be-
handlung gibt die Stellungnahme zu den Einwendungen vom 16. Oktober 2020 Auskunft.

ln den nun vorliegenden Unterlagen sind die Forderungen des AWEL gemäss Vorprü-
fungsbericht vom 8. Februar 2019 berücksichtigt.

lm Siedlungsgebiet von Dübendorf wird der Gewässerraum im Sinne von Art. 41a der Ge-
wässerschutzverordnung vom 28, Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) an folgenden Ge-
wässern festgelegt:

Sagentobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 2.0

Furtbach, öffentliches Gewässer Nr. 4.0

Chrebsschüsselibachl Gfenngraben/ Chlostergraben, öffentliches Gewässer Nr.
6.0
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Chrutzel rietgraben, öffentliches Gewässer N r' 6' 1

Breitibach, öffentliches Gewässer Nr' 7'0

Chämmeterbach, öffentliches Gewässer Nr' B'0

Gockhuserbach, öffentliches Gewässer Nr' 9'0

Tennmoosbächti, öffentliches Gewässer Nr' 9' 2

Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr' 10'0

Ratzenhaldenbach, öffentliches Gewässer Nr' 10'1

Das Gewässerschuizgeseiz vorn 24. ianuai^1991 (GSchG; SR 814.20)ctefinie-rt in

Art. 36a den Begriff G'"*ä;;"*um als OeÄ Raum,'welchen oberirdische Gewässer benö-

iiöän, u* folgenäe Funktionen gewährleisten zu können:

a. die natürlichen Funktionen der Gewässer;

b. den Schutz vor Hochwasser;

c. dieGewässernutzung'

sig und zweckmässig ist'

Gestützt auf die Ausführungsbestimmungen in Art. 41a ff' GSchV ist zu prüfen' ob der

vorliegende Vorschlag für die Festlegung des Gewässerraums in diesem Sinne reohtmäs-

B, Minimaler Gewässerraum

Die Bemessung des erforderlichen Raumbedarfs von Fliess- und Stehgewässern wird in

Art. 41 ade r Gewässerschutzverordnung lCö"r,v; sR 8 1 4' 20 1 ) def iniert' A rt. 4j a Abs' 1

und 2 sowie Art. 41b Äüs.'i CS.IIV Uetäiffrnen die minimale Breite des festzulegenden

Gewässerraums. Die Bemessung der erfo-iderii"f't"n minimalen Gewässerraumbreiten für

die meisten Gewässer im Siedlungsgeoiei von Dübendorf erfolgt nach. Art' 41a.Abs' 2

GSchV. Der minimat;d;ä;;;rräuil ist einzig für der chrutzelrietgraben sowieJür die

Abschnitte 13 bis f Z Oes Cfrfost"rgruO"nt nuä Ä*. q^Abs' 1 GSchV zu berechnen' da

sich diese Abschnitte in einem nmpfriOientai-hgebiet von nationaler Bedeutung befinden'

lm Abschnitt 3 des sagentobelbachs befinden sich zwei kleine stehende Gewässer ('o's

ha) im Haupt- unO im üänenschluss. fs witJ ieOoch..kein minimaler Gewässerraum von

1S m ausgeschleden, s"nJäin J"t Cewas*etiuut ttit den Weiher im Nebenschluss lehnt

sicfr sinnvällenrueise än 0"1- Parzellengrenze (Eigentum AWEL) an'

lm Abschnitt 1 des chrebsschüsselibachs befinden sigh-iryikleine stehende Gewässer'

Beim Weiher auf der Gewässerparzelle fut. flt. iSg87 (Entlastung zum Chriesbach) wird

ein Gewässerraum *it ain.i titinvollen gt"li* äutg"*ihi"d"n, so dass der Weiher enthal-

ten ist. Beim aktiven wasserrechtsweiher r.rt' tgg,-g"zirk uster, handelt es sich linksufrig

um einen Wasserrechtsweiher im Hauptschluss, iechtsufrig um einen Weiher im Neben-

schluss. lndem das ganze Gewässersytd (Weiher-im Näbenschluss) in den Gewässer-

raum aufgeno*r",i*iiO, ergint sicn ejn Jäutji"ft"t Mehrwert in Bezug auf das Schutzziel

der Verordnung'
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G. Erhöhung Gewässerraum

Gemäss Art. 41a Abs. 3 GSchV muss der Gewässerraum erhöht werden, soweit dies er-
forderlich ist zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes, für eine Revitalisierung, für
den Natur- und Landschaftsschutz sowie für die Gewässernutzung.

1) Raum für den Hochwasserschutz

Gemäss Gefahrenkarte (BDV-Nr. 0543 vom 20. Mäz 2013) liegt für folgende Abschnitte
der Gewässer eine geringe bis grosse Hochwassergefährdung vor: An den Abschnitten 4
und 5 sowie 7 bis 10 des Sagentobelbachs, an den Abschnitten 1 bis g, 14 und 1S sowie
1 7 bis 19 des Breitibachs, an den Abschnitten 2 und 14 bis16 des Chrebsschüsselibachs/
Chlostergrabens, am Abschnitt 5 des Chämmeterbachs, an den Abschnitten 7 und I des
Gockhuserbachs und an den Abschnitten 1 und 3 des Tennmoosbächlis

Anhand von Querprofilbetrachtungen wird im Faktenblaft und in der Beilage A5 des tech-
nischen Berichts nachgewiesen, dass der Raumbedarf für die Herstellung der Hochwas-
sersicherheit inkl. Unterhaltsweg innerhalb des minimalen Gewässerraums nicht für alle
Abschnitte gesichert ist. Eine Erhöhung des Gewässerraums aus Gründen des Hochwas-
serschutzes ist demnach entlang der Abschnitte 4, 5 und 10 des Sagentobelbachs sowie
entlang der Abschnitte 4 bis 8, 14, 15,17 und 1B des Breitibachs notwendig. An den an-
deren Abschnitten mit einer Gefährdung ist nachgewiesen, dass der Raumbedarf für die
Herstellung der Hochwassersicherheit intt. Unterlaffisweg innerhalb des minimalen Ge-
wässerraums gesichert ist.

2) Raum für die Gewässerrevitalisierung

lm Siedlungsgebiet der Stadt Dübendorf ist gemäss kantonaler Revitalisierungsplanung
an den Abschnitten 13 bis 1 7 des Chlostergrabens sowie 1 bis 17 und 20 deJBreitibaChs
Revitalisierungspotenzialvorhanden (grosser Revitalisierungsnutzen oder prioritäre Ab-
schnitte). Der Gewässerraum wird an diesen Abschnitten entsprechend nach Art. 41a
Abs. 1 GSchV (Biodiversitätskurve) festgelegt. An den Abschnitten 1 bis 12 des Breiti-
bachs wird auf einen erhöhten Gewässerraum verzichtet, jedoch wird im technischen Be-
richt nachvollziehbar dargelegt, warum der minimale Gewässerraum ausreichend ist.

Nach Anforderungen der kantonalen Arbeitshilfe (lnformationsplattform Gewässerraum)
richtet sich der Gewässerraum fürAbschnitte, welche arrrar kein Revitalisierungspotenzial,
jedoch einen natürlich, naturnahen oder wenig beeinträchtigten ökomorphologlsch en Zu-
stand aufirveisen (Grundlage: Ökomorphologie-Erhebung Känton Zürichj,gruädsatai"h
nach Art. 41a Abs. 1 GSchV, Dies betrifit im massgebenden Perimeter neben den Ab-
schnitten 13 und 15-17.am Chlostergraben, auch die Abschnitte 1 bis 6, 11 und 13 am
Sagentobelbach, die Abschnitte 1, 3 bis 5, 8 und 10 am Chämmeterbach, die Abschnitte
5, 6 und 8 am Gockhuserbach, die Abschnitte 1 und 2 am Geerenbach, die Abschnitte 1

und 2 am Ratzenhaldenbach sowie die Abschnitte 1 am Chrebsschüsselibach und 7 am
Gfenngraben. Auch an diesen Abschnitten wird der Gewässerraum gemäss der Biodiver-
sitätskurve festgelegt. Am Abschnitt 7 des Gfenngrabens wird der minimale Gewässer-
raum festgesetzt, was im technischen Bericht ausführlich begründet ist.
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3) Raum für den Natur- und Landschaftsschutz

Da für die naturnahen/natürlichen und wenig beeinträchtigen Abschnitte der Raumbedarf

bereits durch oie gioliveiritt t t ur" gesichärt wird, erübrigen sich meist weitere Abklä-

rungen zum Natur- und Landschaftsschutz

Der Abschnitt 1 des chrutzelrietgrabens liegt in gineT Amphibienlaichgebiet' weshalb der

Gewässerrau, g"*är, nrr +ia"nus. t ci'ctrv (Biodiversitätskurve) festgelegt wird'

4) R.aum fiir die Gewässernutzung (inkl' Erholung)

Am sagentobelbach deutet sich zwar mit den bestehenden siedlungsentwicklungspoten-

zialen ein Naherholungsnutzen an, ein weitärgeftender Raumbedarf zur Sicherung der Er'

holungsräuru n"rt"f,t";;;;i.ht M CfrieUsäcfrUsseli bach gibt es zwar Wasserrechts-

weiher (Nr. 1g9) anei keine Erholungsnutzung mit spezifischem Gewässerbezug' wes-

halb aus Sicht Gewässernutzung t<eine rirroüung angezeigt ist' lm massgebenden Peri-

meter sind keine wasserkraftwerke oder Antrg"ä zuisaniätung der wasserkraft vorhan-

den. Ein weitergenender Raumbedarf zur Sictierung der Gewässernutzung bcsteht dem'

nach nicht.

D. Anpassung an die baullchen Gegebenheiten

Gemäss Art.41aAbs. 4 GSchV kann die Breite des Gewässerraums in dicht überbauten

Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst wer{gn., soweit der Schutz vor Hoch-

wasser gewährleistet ist. Für den SagentoUätüacn, d9n.phä.mmeterbach und den Gock'

huserbach werden Abschnitte definiert, *ä"ft" i" äicfrt üUerbautem Gebiet liegen' Für die

öffi; ä;;ä;.";*ird eine Reduktion des Gewässerraums festgelegt. Für die Ab-

schnitte I und I dJ'ü;.ö;iü;;h; wiro oer minimale Gewässerraum reduziert' Für

den Abschniu 1 des cnämmeterbachs wird der Gewässerraum gemäss Biodiversitäts-

kurveaufdieHochwasserschutzkurvereduziert.FürdenAbschnitt2desGockhuser'
bachs wird ein reduzierter Gewässerrarrni"stg"rugt, sodass.für die Umhüllende des'offe-

nen Abschnitt, uniäJipuÄlr"i u"rlaufenden Hochwasserentlastung ein Gewässerraum

von 11m resultiert

GemässslskAbs.lHWSchVwirdderGewässerrauminderRegelbeidseitiggleich.
mässigzumGewäs*u,-ung"o'dnet..BeibesonderenVerhältnissenkanndavonabgewi-
chen werden, insbesondere zur veroessliung des Hochwasserschutzes,.für Revitalisie-

rungen, zur ftirOeru-n-g J"t Atd*ielfalt oder üei bestehenden Bauten und Anlagen in

Bauzonen. per Cewasserraum wird am Abschnitt 1 des Chrebsschüsselibachs' am Ab-

schnitt 10 des Gf";ngd;ns una am Abschnitt 1 des Tennmoosbächlis.asymmeirisch an-

geordnet. Die Zugänöiirhk"it"n für den c"ra$"rrnterhalt bleiben gewährleistet und die

Funktionen oes cewässerraums werden damit nicht geschmälert.

E. SchlussPrüfung

Am Abschnitt 1 des Breitibachs wird der Gewässenaum auf die Breite der Bachpazelle

;ä;;ili;,t, *oo"r.rrär" äi.irate Reduktion entsteht. An den Abschnitten 2 (Eindo-

lung), 3 und 20 tei"ior""g) *irO Oi" Gewässerraumbreite aus den angrenzenden Ab-

' schnitten unernomänl*ät.u einer Unterschreitung des minimalen Gewässerraums
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führt. Beim Abschnitt 14 wird der Gewässerraum durch eine Harmonisierung mit den an-
grenzenden Abschnitten stärker als gemäss Biodiversitätskurve erhöht. Entlang der Ab-
schnitte 14 des Breitibachs, 3 und 4 des Chämmeterbachs sowie 1 des Geerenbachs
wird der Gewässerraum mit bestehenden Parzellengrenzen oder gewässerseitigen Weg-
begrenzungen harmonisiert, womit sich eine Erhöhung der GewäJserraumbreitö ergibt.
Da der Abschnitt 10 des Gfenngrabens gemäss dem Bauprojekt zur Revitalisierung des
Gfenngrabens aufgewertet wurde, wird für diesen Abschnitt der 2012 mit dem Projekt vor-
geschlagene Gewässerraum festgesetzt.

Durch den Gewässerraum entlang der Abschnitte 15 bis 19 und 21 des Breitibachs sowie
des Abschnitts 17 (und minimal '16) des Chlostergrabens sind gesamthaft 2961 m2 FFF
(Nutzungseignungsklassen 1.5) betroffen. Gemäss Art. 36a Abs. 3 GSchG gilt der Ge-
wässerraum nicht als FFF. Für einen Verlust an FFF ist nach den Vorgaben der Sachpla-
nung des Bundes nach Art. 13 des Raumplanungsgesetztes vom 22. Juni 1979 (RPG; SR
700) Ersatz zu leisten. Mit der vorliegenden Festlegung des Gewässerraums vom Gewäs-
serraum überlagerte FFF zählen nach wie vor zum kantonalen Mindestumfang an FFF
gemäss dem Sachplan FFF des Bundes. Erst wenn FFF im oder ausserhalb des Gewäs-
serraums durch ein Wasserbauprojekt effektiv beansprucht werden, muss Ersatz geleistet
werden. Einzig an den Abschnitten 15 bis 17 und 21 des Breitibachs wird ein erhöhter
Gewässerraum für eine spätere Revitalisierung und Offenlegung gesichert. An den Ab-
schnitten 18 und 19 des Breitibachs wird der Gewässerraum aus Sicht Hochwasserschutz
erhöht barv. der minimale Gewässerraum festgesetzt. An den Abschnitten 17 (und 16)
des Chlostergrabens wird der minimale Gewässerraum festgesetzt. Der minimale Gewäs-
serraum muss an diesen Abschnitten zwar erhöht werden, die Breite nach Biodiversitäts-
kurve (Art. 41a Abs. 2 GSchV) entspricht aber dem minimalen Gewässerraum (Art. 41a
Abs. 1 GSchV). Beim den Abschnitten 15 bis 17 und 21des Breitibachs wird sich bei ei-
nem konkreten Wasserbauprojekt mit baulichen Massnahmen zeigen, in welchem Um-
fang FFF effektiv beansprucht werden. lm Fall einer tatsächlichen Beanspruchung von
FFF durch bauliche Massnahmen für die Umsetzung der Offenlegung und Revitalisierung
muss in der Folge Ersatz geleistet werden, wodurch die beanspruchten FFF flächenmäs-
sig erhalten bleiben. Das lnteresse an der Schonung von FFF wird zum Zeitpunkt der Er-
arbeitung eines solchen Wasserbauprojekts in einer erneuten lnteressenabwägung stu-
fengerecht beurteilt und gegen weitere betroffene lnteressen abgewogen werdän. Vtit Oer
vorliegenden Festlegung des Gewässerraums bleiben die betroffenen FFF erhalten.

Die Festlegung der Gewässerraume an den Gewässern im Siedlungsgebiet von Düben-
dorf wird zusammenfassend als rechtmässig, zweckmässig und angemessen beurteilt

F. Hinweise

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gewässerabstand von 5 m gemäss $ 21 WWG bis
zu einer allfälligen Anpassung des Wasserwirtschaftsgesetzes weiterhin Gültigkeit behält.
Somit ist für alle Gewässer ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und
Anlagen freizuhalten

Die rechtskräftigen Gewässerräume werden vom AWEL in einem Übersichtsplan darge-
stellt ($ 15 n HWSchV), Aufgrund des Geoinformationsgesetzes vom 5. Oktober 2007 

'
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(Geolc; SR 510,62) und seinen Ausführungsbestimmung€n.müssen die Daten im Geo-

grafischen lnformationssystem Oes t<antonä Zürich (GlS'ZH) erfasst und mit Hilfe des

öß,erouo*urs der öttentiiclrtceit zur Verfügung gestellt werden'

Dle Baudlrektion verfügtl

Der Gewässerraum wird im sinne von Art. 41a GSchV und gestützt auf $ 15 h

[ws-"r]üän totg"noen Gewässern im sieciiun gsgebiei fesigeiegi:

- Sagentobelbach, öffentliches Gewässer Nr' 2'0

- FräU""h, öffentliches Gewässer Nr' 4'0

- chrebs..r,urrääüä;, ääüi"u"n, chlostergraben, öffentliches Gewässer Nr'

6,0
- Chrutzelrietgraben, öffentliches Gewässer Nr' 6'1

- Breitibach, öffentliches Gewässer Nr' 7'0

- Chämmeterbach, öffentliches Gewässer Nr' 8'0

- Gockhuserbach, öffentliches Gewässer Nr' 9'0

- Geerenbach, öffentliches Gewässer Nr' 10'0

- Ratzenhaldenbach, öffentliches Gewässer Nr' 10'1

Massgebende U nterlagen:
1 . Gewäss""uuÄpi,inä Nrn' 001-01 1' MsL 1:1000 ugT 15' 

Juni 2020

z. üü"r*rcr,tspranbäwasserraum, Mst. 1:9000 vom 18. Septemogr z!t-e^^^

3. Grundlag"npiän" Natur+Landschaft und Hochwasserschutz' Mst' 1:9000 vom 18'

SePtember 2018
+. feännischer Bericht inkl' Anhang vom 15' Juni 2020

ll. DielEinwendungen 3 vom 24. Februar2020 sowie I A/^?.Y:t 8' März 2020 werden in

angepasste, for* n"iü"f.tichtigt (vgl' Stellungnahme AWEL zu den Einwendungen

*-*A^^ c.rÄ !r lJ\A/Sch\/vnm 16. Ok-tober 2020)'gtllfld5b S lrJ rr I rYYvvrr

ilr. Die Einwendungen g A/BiC vom 1 1.Mär22020 werden berücksichtigt (vgr. stellung'

nahme AWEL Tu J.n Einwendungen gemäss s 15 h HWSchV vom 16. Oktober

2020).

lv. Die Einwendungen 1 vom 12. Februar 2O2O,zvom 14' Februar 2D2O' 4 und SAJB

vom 1. März 2o;d"6;;; a. vlarz 202a undl vom 7. M.äu202A werden nicht be-

rücksichtigt t"gf . äiJlungnahme AWEL zu den Einwendungen gemäss S 15 h

HWSchV vom 16' Oktober 2020)'

v. Diese verfügung ist durch die Gem,einde öffenttich bekannt zu machen und öffentlich

aufzulegen (S 15 iAbs' 1 HWSchV)'
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Vl. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerech-
net, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs 

"ingeüicht 
*er-

den. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss ein-en Antrag
und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die
angerufenen Beweismittelsind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die Kosten
hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Vll. Mitteilung an

a) Die Stadt Dübendorf, Usterstrasse 2, 8600 Dübendor{, für sich und zur Eröffnung
an die Einwender, mit folgenden Beilagen:

Gewässerraumpläne Nrn. 001-011, Mst. 1:1000 vom 15. Juni 2020
' Übersichtsplan Gewässerraum, Mst. 1 :g000 vom 1g. september 201g- Grundlagenpläne Natur+Landschaft und Hochwasserschutz, Mst. 1:g000 vom

18. September 2018
- Technischer Bericht inkl. Anhang vom 1S. Juni 2020
- stellungnahme AWEL zu den Einwendungen gemäss g 15 h HWSchV vom

16. Oktober 2020;
b) EBP Schweiz AG, Richard Angst, Zollikerstrasse 65, gZ02 Zollikon;
c) das Generalsekretariat der Baudirektion;
d) die Volkswirtschaftsdirektion;
e) das Amt für Landschaft und Natur;
f) das Tiefbauamt;
g) das Amt für Raumentwicklung, Abteilung Raumplanung;
h) AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Beratung + Bewilligung, Tobias Buser

(elektronisch);
i) AWEL, Abteilung Wässerbau, Sektion Planung, Max Dornbierer (elektronisch);j) AWEL, Abteilung Wasserbau, Sektion Geoinformation und Hydrometrie, Rueäi

Karrer (elektronisch).

lm Auftrag der Baudirektion

Christoph Zemp
Amtschef

Versand: 
- 7. Dgz, 202n




